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G4)7) H6)**@B:B29I) 0);4)96 7489 2@7789*4)J*489 2@1 C4) vorgesehenen Änderungen im § 2 
Abs. 6 Z 6 lit. a. 
 

Entwurfstext: 
 
K+ !L< ?I H4BB) C4)7)7 =@BC)7:)7)6;)7 
M>> 
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6. § 2 Abs. 6 Z 6 lit. a lautet:  
„a) für die Durchführung biologischer, chemischer und physikalischer 
Untersuchungen und Beurteilungen
aa) akkreditierte Konformitätsbewertungsstellen im Umfang ihrer 
Akkreditierung (Akkreditierungsgesetz 2012, BGBl. I Nr. 28/2012, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 40/2014),  
bb) Einrichtungen des Bundes oder eines Bundeslandes oder von 
Körperschaften öffentlichen Rechts,
cc) gesetzlich autorisierte Stellen oder  
dd) Ziviltechniker des einschlägigen Fachgebietes, technische Büros des 
einschlägigen Fachgebietes und chemische Laboratorien, 

sofern für die Beurteilung die entsprechenden fachlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten vorliegen, die Probenahmeplanung, die Probenahme und die 
Beurteilung nach dem Stand der Technik erfolgt, ein entsprechendes 
Qualitätssicherungssystem eingerichtet ist und kein Interessenkonflikt vorliegt; 
sofern Laboranalysen durchgeführt werden, hat die befugte Fachperson oder 
Fachanstalt für die zu untersuchenden Materialien an Laborvergleichstests 
nach dem Stand der Technik unter Berücksichtigung der zu bestimmenden 
Parameter, der Matrix und der Probenahme teilzunehmen und zusätzlich 
haben keine Interessenkonflikte vorzuliegen, nur validierte Methoden 
verwendet zu werden und es hat ein Qualitätssicherungssystem eingerichtet zu 
sein;“
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GZc "B92B: d 7'34) S5*A@6)5@B:)B 2@1 C)5 SGX e'I)P2:)_  
 

  Befugte Fachpersonen- oder Fachanstalten müssen die von ihnen erzielten 
Analysenergebnisse für die Beurteilungsnachweise im Wege des Registers gemäß § 22 
Abs. 1 AWG 2002 hochladen. !GZc +,,f/ "B92B: d `)4* ->/ -> "**:)I)4B)7< 
 

  Die verpflichtende Verwendung von eGutachten für neue grundlegende 
Charakterisierungen von Abfallströmen startet gemäß § 41a Abs. 1 DVO 2008 nach 
Ablauf von fünf Monaten, d.h. ab dem 11.01.2016.  
Voraussetzung für die Erstellung von Beurteilungsnachweisen gemäß 
Deponieverordnung 2008 ist die Zugriffsberechtigung auf Deponieannahmekriterien als 
Befugte Fachperson. Da der Freischaltung eines Gutachters ein Verfahren zu Grunde 
liegt, das längere Zeit in Anspruch nehmen kann, ….. 
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Unterzeichner DI Johannes Fischer

Datum/Zeit-UTC 2015-08-30T13:24:08+02:00

Prüfinformation Informationen zur Prüfung der
elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at

Hinweis Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
versehene Dokument ist gemäß § 4 Abs. 1 Signaturgesetz
einem handschriftlich unterschriebenen Dokument
grundsätzlich rechtlich gleichgestellt.
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